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Regeste

Asyl und Wegweisung (beschleunigtes Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be- schwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesver- waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei- det auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslie- ferungsersuchens des
Staates, vor welchem die beschwerdeführende Per- son Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art.
83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Be- schwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutz- würdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
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E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden



(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.1
Das SEM hat das gegen den Beschwerdeführer laufende Ermittlungs- verfahren wegen des
Verdachts auf Terrorpropaganda zu Recht als asyl- rechtlich nicht relevant qualifiziert.
Entgegen der Auffassung des Be- schwerdeführers ergibt sich aus den eingereichten
Beweismitteln – insbe- sondere dem Vorführbefehl zwecks Einvernahme (mit
anschliessender Freilassung) – nicht, dass ihm bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahr-
scheinlichkeit eine langjährige Haftstrafe droht. Derzeit ist offen, ob die Staatsanwaltschaft
aufgrund der ihm vorgeworfenen Handlungen in den Sozialen Medien überhaupt Anklage
erheben wird, ob das Gericht eine sol- che Anklage als begründet erachten und ein
Gerichtsverfahren gegen den strafrechtlich unbescholtenen Beschwerdeführer eröffnet
würde, ob er in der Folge (aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven) zu einer Strafe
(flüchtlingsrechtlich relevanter Intensität) verurteilt würde und ob ein sol- ches Urteil vor
den türkischen Rechtsmittelinstanzen bestehen könnte. In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass der Beschwerdefüh- rer kein sonderlich ausgeprägtes politisches Profil
aufweist, zumal sich seine diesbezüglichen Aktivitäten soweit aus den Akten ersichtlich auf
die Arbeit im Konservatorium respektive (…) beschränkt haben. Unter diesen Umständen
ist nicht von einer ihm in absehbarer Zukunft mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohenden
Verfolgung auszugehen (vgl. zu ähnlich gelagerten Fällen etwa die Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts
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E. 4.2
Schliesslich ergeben sich aus den Akten auch keine Hinweise darauf, dass der
Beschwerdeführer asylrechtlich relevante Nachteile im Sinn einer Reflexverfolgung zu
befürchten hätte. Er gab zwar zu Protokoll, seit der Ausreise seines Bruders, der als
anerkannter Flüchtling in der Schweiz lebt, sei er von den Behörden unter Druck gesetzt
worden. Die Konkreti- sierung dieser behördlichen Druckausübung blieb jedoch sehr vage
und oberflächlich, indem er lediglich angab, Polizisten hätten ihn regelmässig angerufen
und zuhause (erfolglos) aufgesucht und schlussendlich eine Hausrazzia durchgeführt,
anlässlich welcher sie ihm mit einer Inhaftierung gedroht hätten (vgl. SEM-act. […]-15/11
F3, F19, F22 und F49). Auffällig ist auch, dass in den Ausführungen zur Druckausübung,
die ge- mäss Beschwerdeführer nach der Ausreise des Bruders im Jahre 2019 ein- gesetzt
habe und bis zu seiner Ausreise 2023 (d.h. rund vier Jahre) ange- dauert haben soll, keine
Eskalation ersichtlich ist. Die auf Beschwerdestufe erwähnte Zunahme des Drucks
überzeugt sowohl aufgrund der Pauscha- lität der entsprechenden Schilderung als auch der



nachgeschobenen Er- gänzungen nicht. So wurden in der Beschwerdeschrift anders als im
erst- instanzlichen Verfahren nun explizit auch Todesdrohungen geltend ge- macht und
behauptet, er sei zur Arbeit als Spitzel gezwungen worden. Ebenfalls als neu erweisen sich
die im Bestätigungsschreiben des Anwalts umschriebenen Misshandlungen, die sich
angeblich während der Razzia zugetragen hätten (vgl. Bestätigungsschreiben S. 2). Dafür,
dass die behördlichen Kontakte niederschwellig ausgefallen sind, spricht darüber hinaus der
Umstand, dass der Beschwerdeführer angab, er wäre in die Türkei zurückgekehrt, wenn
kein Verfahren gegen ihn eröff- net worden wäre, weshalb nicht anzunehmen ist, dass die
behördlichen Druckausübung eine asylrelevante Intensität angenommen hätte. Vor diesem
Hintergrund und angesichts des geringen politischen Profils des Beschwerdeführers besteht
kein Grund zur Annahme einer drohenden Reflexverfolgung im Fall seiner Rückkehr in den
Heimatstaat. Aus den bei- gezogenen Akten des Bruders ergeben sich ebenfalls keine
entsprechen- den Hinweise.

E. 4.3
Das SEM hat folglich zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Be- schwerdeführers verneint
und sein Asylgesuch abgelehnt.
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E. 5.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 5.2
Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine auslän- derrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Ertei- lung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4;
2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 6.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 6.2.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).

E. 6.2.2
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli



1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).

E. 6.2.3
Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. De- zember 1984 gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder er- niedrigende Behandlung oder Strafe
(FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedri- gender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
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E. 6.2.4
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend da- rauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefähr- dung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 6.2.5
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerde- führers noch aus den Akten
Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behand- lung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der
Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachwei- sen oder glaubhaft machen,
dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen
würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer
37201/06, §§ 124– 127 m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das
nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den
Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erschei- nen.

E. 6.2.6
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 6.3.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf- grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und me- dizinischer Notlage konkret gefährdet
sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist – unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
AIG – die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 6.3.2
Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch- kurdischen Konfliktes
sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwi- schen der PKK und den staatlichen
Sicherheitskräften seit Juli 2015 in ver- schiedenen Provinzen im Südosten des Landes
(Batman, Diyarbakir, Mar- din, Siirt, Urfa und Van, anders als die Provinzen Hakkari und
Sirnak) sowie der Entwicklungen nach dem Putschversuch von Teilen des türkischen
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Bundesverwaltungs- gerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder
bürgerkriegs- ähnlichen Verhältnissen in der Türkei – auch nicht für Angehörige der kur-
dischen Ethnie – auszugehen. Folglich ist nicht von einer generellen Unzu- mutbarkeit des
Vollzugs von Wegweisungen auszugehen (vgl. Referenz- urteil E-1948/2018 vom 12. Juni
2018 E. 7.3.1 und Urteil des BVGer D-2452/2024 vom 18. Juli 2024 E. 11.3.2 m.w.H.).

E. 6.3.3
Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass der Beschwerdefüh- rer gemäss Aktenlage
ein junger und gesunder Mann ist, der sein ganzes Leben in der Türkei verbracht hat, dort
ein intaktes familiäres Beziehungs- netz besitzt und einen Abschluss vom (…) sowie über
Berufserfahrung als Lehrer und Musiker verfügt. Eine Reintegration erscheint vor diesem
Hin- tergrund problemlos möglich. In der Beschwerde wurden denn auch keine
substanziierten Einwände gegen die entsprechende Feststellung des SEM erhoben, weshalb
sie zu bestätigen ist.

E. 6.3.4
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 6.4
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständi- gen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Rei- sedokumente zu beschaffen (vgl.
Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).

E. 6.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und – soweit diesbezüglich überprüfbar – angemessen ist. Die Beschwerde
ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerde-
führer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– festzusetzen (Art.
1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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